
 

                                                     
 

 

Nutzung digitaler privater Schüler-Endgeräte  
 

Handy- und Smartphone-Regelung (Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 4.11.2025) 

 
1. Schüler-Smartwatches können auf dem Schulgelände nur im Schulmodus / flight mode genutzt werden.  

Wir empfehlen für Kinder zum Uhr lernen analoge Uhren.  

2. Private digitale Schüler-Endgeräte wie Mobiltelefone, Smartwatches, Tablets o.ä. werden bei Verstoß gegen  

Punkt 1 ausgeschaltet in die Schultasche verstaut.  

3. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung bei Verlust und/oder Beschädigung des Gerätes.“ 

4. Bei Verstoß gegen die o.g. Regeln werden die Eltern informiert und im Wiederholungsfall zum Gespräch gebeten.  

5. Bei mehrfachem Stören durch digitale Endgeräte im Unterricht und Ganztag behalten wir uns Maßnahmen gemäß 

§90 SG vor. 

 
Ergänzende Informationen 
 
An der Franklinschule nutzen wir als digitale Lern- und Unterrichtsmedien schuleigene Schüler-ipads.  
Auf diesen Endgeräten und auf der gesicherten Schulcloud speichern wir gemäß Datenschutzgrundordnung Unter-
richtsinhalte und die von Eltern autorisierten Fotos, Videos, Audios. Mit diesen Daten gehen wir sehr sensibel um 
und löschen die Speicher jeweils am Schuljahresende.  
Der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen lassen keine Foto-, Video-, Audio-Aufnahmen auf 
privaten Endgeräten in der Schule zu.  
 
Private Schülerendgeräte (Tablets o.ä.) und private Smartphones können deshalb an der Franklinschule  
nicht verwendet werden.  
Kinder sind in der Ganztagsschule auch nicht telefonisch auf ihren mobilen Endgeräten zu erreichen. Von den  
Eltern und Familien erwarten wir hier das verlässliche Einhalten und eine Rücksichtnahme zum Schutz der  
ungestörten Unterrichts- und Schulzeiten. In Notfällen ist das Sekretariat zu kontaktieren.  
 
Private Smartwatches, Mobiltelefone u.a. können nur im Schulmodus (also offline) als digitale Uhr verwendet 
werden. Die Einschaltung des Schulmodus / Flugmodus ist VOR SCHULBEGINN zwingend erforderlich.  
Das Anschalten des privaten Endgeräts ist erst außerhalb des Schulgeländes und nach 17 Uhr erlaubt.  
Auch Randzeitenkinder können kein Endgerät anschalten, solange sie an der Schule betreut werden.  
 
Ausnahmeregelungen können nur die Lehrkräfte der Klasse zur gezielten Nutzung in Schulstunden  
aussprechen. Das Mitbringen eigener Geräte erfolgt auf eigene Gefahr.  
Das Franklin-Team übernimmt KEINE Verantwortung für beschädigte Geräte und/ oder Verluste. 
 
Die oben benannten Regelungen sind von allen Eltern zu respektieren.  
 
Bei Missbrauch gehen wir gemäß des in den schulischen Gremien abgestimmten Stufenmodells vor:  

• Verwarnung des Kindes durch die Lehrkraft / Mitarbeiter:in; Information an die Eltern, Vorwarnung  

• Im Wiederholungsfall erhält das Kind einen Eintrag ins Klassenbuch 

• weitere Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, auch gemäß §90 Schulgesetz, behalten wir uns vor. 
 
Mannheim, im November 2025 
Schulteam und Schulleitung der Franklinschule  


